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Zusätzliche Landesmittel für  Maßnahmen der Sozialen Bildung
Höhere Förderung einkommensschwacher Teilnehmer/-innen 
Liebe Kolleginnen und Kollegen in den Verbänden und Ringen,

im Landeshaushalt 2011 stehen zusätzliche Mittel für die Förderung sozialer Bildungsmaßnahmen in Höhe von 200.000 Euro zur Verfügung. Landesjugendring, Landesjugendamt und Jugendministerium haben sich bei der Entscheidung über eine sinnvolle Einsatzmöglichkeit darauf geeinigt, dass diese Mittel zur Bekämpfung der Kinder- und Jugendarmut beitragen sollten. Mit einem aktuellen Rundschreiben hat das Ministerium für Integration, Familie, Kinder, Jugend und Frauen uns nun offiziell darüber informiert, dass ab sofort eine erhöhte  Förderung einkommensschwacher Teilnehmer/-innen bei Maßnahmen der Sozialen Bildung möglich geworden ist und wie diese Mittel abgerechnet werden können. Das Rundschreiben findet ihr in der Anlage.
Die zusätzlichen Mittel stehen vorerst nur für das Jahr 2011 zur Verfügung. Ob diese Haushaltsmittel auch in den Folgejahren nutzbar sein werden, hängt von der Aufstellung des Landeshaushaltes 2012 ff. und den entsprechenden Landtagsbeschlüssen ab. 
Die zusätzlichen Finanzmittel im Jahr 2011 sollen gezielt zur Förderung einkommensschwacher Teilnehmer/-innen eingesetzt werden. Dies entspricht auch unserem gemeinsamen Ziel, die Angebote der Jugendverbände noch stärker allen Kindern und Jugendlichen zugänglich zu machen. Nicht zuletzt mit unserer Kampagne gegen Jugendarmut „wir sind jetzt – Jugendverbände für ein gerechtes Aufwachsen ohne Armut“ haben wir im letzten Jahr den Sozialtopf für Freizeiten eingerichtet und auch im Jugendministerium dafür geworben, die Teilnahme sozial benachteiligter junger Menschen an Maßnahmen der Jugendverbände stärker zu fördern. So sehen wir die zusätzlichen Fördermittel auch als Weiterentwicklung unserer Initiative.
Zum Verfahren:

Die Abrechnung erfolgt wie gewohnt über den Antragsvordruck und die Teilnahmeliste für Maßnahmen der Sozialen Bildung.

Die Abrechnung des erhöhten Fördersatzes von 7,50 Euro/Tag ist – neben den bestehenden höheren Fördermöglichkeiten für behinderte sowie arbeitslose Teilnehmer/-innen - ab sofort auch für einkommensschwache Teilnehmer/-innen möglich. 
Die Berechtigung zur Inanspruchnahme des erhöhten Fördersatzes wird von den Teilnehmer/-innen gegenüber dem Veranstalter der Maßnahme dargelegt und umfasst die im Rundschreiben genannten Nachweisformen.

Neu ist: um den erhöhten Fördersatz  abrechnen zu können, muss der Veranstalter die gezielte Verwendung für die Förderung einkommensschwacher Teilnehmer/-innen darlegen. Dies erfolgt über eine Bestätigung des Veranstalters auf einem Beiblatt, dass er für den Teilnehmer/die Teilnehmerin den Teilnahmebeitrag um 7,50 Euro/Tag gesenkt hat. Das Beiblatt ist dem bekannten Antrag zur Förderung der Sozialen Bildung beizulegen.  Die Vorlage befindet sich ebenfalls in der Anlage.
Die zusätzlichen Finanzmittel sollen natürlich schon zur Förderung der anstehenden Sommerfreizeiten genutzt werden. Die offizielle Mitteilung  über die zusätzliche Förderung konnte aufgrund des Regierungs- und Zuständigkeitswechsels jedoch erst jetzt erfolgen, sodass die Informationen evt. nicht rechtzeitig vor Beginn der Maßnahmen bei allen Beteiligten ankommen. Mit dem Ministerium wurde daher vereinbart, dass das Beiblatt auch nach Eingang des Antrages beim Landesjugendring nachgereicht werden kann. 

Bitte leitet diese Informationen möglichst umgehend an eure Untergliederungen weiter.

Für weitere Fragen stehen wir euch wie immer gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
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